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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1989

Norm

StGB §83 Abs2

StGB §84 Abs1

StGB §90 Abs1

Rechtssatz

Die Duldung der Zufügung von an sich leichten Verletzungen (Striemen nach Fesselung und Auspeitschen) im Verlauf

eines freiwilligen sadomasochistischen Verkehrs ist angesichts der Zustimmung des Opfers nicht strafbar.

Entscheidungstexte

12 Os 17/89

Entscheidungstext OGH 29.06.1989 12 Os 17/89

11 Os 134/06z

Entscheidungstext OGH 23.01.2007 11 Os 134/06z

Vgl aber; Beisatz: Die Reichweite des § 90 Abs 1 StGB erstreckt sich jedenfalls nicht auf vorhersehbare schwere

Körperverletzungen, die im Zuge sado-masochistischer Praktiken zugefügt werden. (T1)
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